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Amtlicher Teil.
Bekanatmachung

Die Büros des Laadratsamts , irr der Kreisaus-
utz- und Steuerverwaltung sind für das Publikum

mi 8 Uhr vormittags bis 13 Uhr mittags geöffnet,
iachmittags sind die Büros für das Publikum geschloffen.
Westerburg, den 19. September 1916. Der Kaubrat.
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Betr : Die Beschlagnahme von Obst.
Hinter Kernguahme auf mein Ausschreibe« vom 32.

Mt», in Wo. 93 de» Kreisblatts weife ich er«eut da>
mf hi«, daß die Herren Bürgermeister ermächtigt sind.
1« Gefahr de» Verderbens des Obste« besteht (was
de« Zwetfchen öfter » Vorkommen wird) in etnzeluen

ille« Ausnahmen Mzulaffe«, sich aber möglichst «och
nher mit de» mit Auswriskarte « versehenen Händler«

Kriegseruährnugsamte » i« Verbindung fit fetze«.
Westerburg, den 26. September 1916. Per Landrat.

An die Herren Bürgermeister de» Kreise».
Nach§ 6 der Bekanntmachung über Lüste auS der Lrnte 1916

die Herstellung von Graupen und Giütze nur auf Grund von
«hlkarteu erfolge«. Die Ausstellung dieser Mahlkarten ist bekannt-
Jhne» übertragen worden. Ich mache im Anschluß hieran da¬

lli aufmerksam, daß Mahlkarten zur Herstellung von Futterschrot
lcht erforderlich sind.

Westerburg, den 25. September 1916.
Der Uorsttzende de» Krei«ansfch«ffe»

8685. de« Kreise« Westerburg.
An die Herren Bürgermeister de« Kreise«.

Ich wache Sie mit Bezug ans meine Verfügung vam 21. 9.
Sreisbl. Nr. 92, betr. den Verkehr mit Web-, Wirk- u. Strick¬

ten darauf aufmerksam, daß gemäß letzter Absatz dieser verfüg-
' die ausgestellten Beisonalkarteu und die«»benutze» Formulare
wmt bis zum1. Oktober hierher einzurejchen find. Ich muß

»uf sehen, daß diese, Termin pünktlich eingehaltcn wir».
Mrsterburg , den 27. September 1916.

Der Vorsitzende de» Kreisausfchusse«
J_ de» Kreise» Westerburg.

A» die Herren Bürgermeister de» Kreise».
Betr.: Fortführung der Krandkatoster.

Indem ich die Herren Bürgermeister und die Gebäudeeigeu-
8Ü , *!tr  auf die in Nr. 39 deS RegieruusSamtsblatts abgedruckte
v»vrii''' l>ot« achung des Herrn Landeshauptmannstu Wiesbaden vom
_ «. Mt, , betr. Fortführung der Lrandkataster besonders aufmerk-

mache, ersuche ich die Herren Bürgermeister, die Anträge der
sicherten aus Ihrer Gemeinde baldtunlichst spätesten» «der
r«m 34 . Oktober an den Herrn Ka»de»ha«ptm««u
nicht, wie daS seither geschehen ist, direkt an die Larsttzendeu
Schätzungskommissionen eiuzusenden.

. Westerburg, den 25. September 1916.
-804_ Der z««dr «t .

Der bisherige Bürgermeister der Gemeiode Heilberscheid, dessen
Istzeit abgelbnfen war, ist wieder gewählt und von » ir heute
*' *tc Dauer von 8 Jahren bestätigt worden.

Westerburg , den 20. September 1916.
Il' s&33. Der Liudrut.
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A« dir Herren St«ude»beamte» de» Kreise».
Ich ersuche, wir die in der Zeit vom1. Jnli bis 30. Sept.

1916 standesamtlich beurkundeten KriegSsterbefälle die «icht durch
Vermittelung des Kal. Ministeriums deS Innern angezeigt worden
sind, bis zum3. Oktober d. I «. bestimmt nach dem bekannten
Muster vorznlegen; evtl. Fehlanzeige zu erstatten.

Westerburg, den 26. September 1916. Der Kaudrut.
Bekanntmachung

über die Regelung der Wildpreise. vom 24. August 1916.
Der BuideSrat hat anf Grund deS§ 3 des Gesetzes über

die E'mäcktiguug deS SundeSrats zu wirtschaftliche» Maßnahmen
usv. vom4. August 1914 (ReichS-Gcsctzbl. S . 327) folgende Ver-
ordnung erlafien:

ß 1. Der Reichskanzler ist ermächtigt, Preise für den Groß¬
handel mit Wilb festzusetzen.

ä 2. Die Preise sin» für da? Reichsgebiet« aßgebend, soweit
nicht noch§ 3 abweichende Bestimmungen getroffen werden.

§ 3. Zur Berücksichtigung der besanderen Marktverhältnisse in
den verschiedenen Wirtschaftsgebieten können die LandeSzentralbe.
Hörden oder die von ihnen bestimmte« Behörde« für ihre« Bezirk
»der Teile ihres Bezirkes Abweichungen uo» den Preisen anorduc«.
Der Reichskanzler kauu Höchstgrenzen für diese Abweichunge» vor¬
schreibe».

Wirb von der vkfugnir des Abs. 1 Gebrauch gewacht, so ist
maßgebend für be, riuzelnen verkauf der Höchstpreis beS OrteS, in
besten Bezirk der Verkäufer seine gewerbliche Niederlassung und. in
Ermangelung einer solchen, seinen Wohnsitz hat, und weu« der
verkauf für Rechnung des Jagdberechtigte« erfolgt, der Preis beS
OrteS, i« beffr« Bezirk ba« Wild erlegt ist.

Wirb daS Wild a» eine» anderen als de» «ach Abs. 2 maß¬
gebenden Ort verbracht und dort für Rechnung des Eigentümers
verkauft, so ist »er au diesem Orte geltende Höchstpreis maßgebend.

§ 4. Insoweit Preise gemäß§ 1 festaesetzl sind, sind die Landes-
zentralbehördeu oder die von ihnen bestimmten Behörden verpflichtet.
Höchstpreise für de« Klei,verkauf von Wild unter vcrückstchtiaung
der desandere« örtliche« Verhältnisse festzusetzen. Die Höchstpreise
können verschieden festgesetzt werden, je nachdem der Klemverkaus
durch de« Jäaer selbst oder durch den Händler erfolgt. Der R-ichS-
kamler ist bef«gt, Vorschriften über die Grenzenz« erlaffe«, inner-
halb deren sich die KleinoerkaufShöchstpreise zu bewegen habe«.

Die Vorschriften im 8 3 Abs. 2 und 3 finden entsprechende
Anwendung.

§ 5. Die anf Grund dieser Verordnung festgesetzten Preise sind
Höchstpreise im Sinne des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom 4.
August 1914 in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. De¬
zember 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516) in Verbindung mit den
Bekanntmachungen vom 21. Januar 1915(Reichs-Gesetzbl. S . 25)
und vom 23. März 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 183).

8 6. Als stleinverkauf im Sinne dieser Verordnung gilt der
verkauf a« de» Verbraucher. » IS Großhandel gelten alle sonstige«veikänfe.

8 7. Der Reichskanzler kan« Ausnahme« znlaffe«.
§6 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in

Kiaft. Die Verordnung über die Regelung der Fisch, und Wild-
preise vom 28- Oktober 1915(Reichs-Gesetzbl. S . 716) tritt am
gleiche. Tage außer Kraft; die auf Grund dieser Verordnung fest¬
gesetzten Höchstpreise für Wild bleiben bi« auf weiteres in Geltung;
die Vorschrift im 8 5 findet anf ste Anwendung.

Berit «. de» 24. August 1916.
Der KteU»rrtrrter tze»Keich»ka«rier«. Or. Helfferich.



Bekanntmachung )
über die Festsetzung der Preise für Wild . Vom 17 . September 1916.

Auf Grund der Verordnung über die Reaelnng der Wildpreise
vom 34 . Saauft 1916 (Reichs Eesetzbl . © . 959 ) und de« § 1 der
Bekanntmachung über die Errichtung eise ? KriegSernährungSamtS
vom 22 . Mai 1916 (ReichS-Sefetzbl . E . 402 ) wird folgendes de-
st mmt : » ^ ^

I. Auf G ûnd des § 1 der Verordnung vom 24 . August 1916
(Reichs -Gks. tzbl. S . 959 ) werden für de« Großhandel mit Wild
folgende Preise festgesetzt:

1. bet Rehwild (mit Decke) für 0 .5 Kilogramm . . 1 .30 Mk.
2 . bei Rot - und Damwild (mit Decke) für 0,5 Kilo¬

gramm . 1.10 «
3 . bei Wildschweinen ( mit Schwarte)

a ) bei Tieren im Gewichte btt zu 35 Kilogramm ,
einschließlich für 0 .5 Kilogramm . 1,15 „ !

b ) bei Tieren über 35 Kilogramm für 0,5 Kilo¬
gramm . 0,95 *

4 . bei Hase«
g.) mit Balg , da? Stück . 5,25 „
b ) ohne Balg , das Stück . 4,95 „

5 . bei wilden Kaninchen
8) mit Balg , das Stück . 1,50 #
b ) ohne Balg , daS Stück . 1,40 „

8 . bet Fasane«
8) Hähne , das Stück . 4,50 ,
b) Hennen , das Stück . ^ . 3,50 „

n . Die gemäß § 4 der Verordnung über Regelung der Wild¬
preise vom 24 . August 1916 ( ReichS-Ges/tzbl . S . 959 ) festgesetzten
Höchstpreise für die Abgabe iw Kleinverkaufe dürfe » folgende Sätze
nicht überschreiten:

1 . bei Rehwild
») für Rücken und Keule (Ziemer und Schlegel)

für 0,5 Kilogramm . 2,50 Mk.
b ) für Blatt oder Bug für 0 .5 Kilogramm . . 1,70 „
c) iür Ragout oder Kochfleisch für 0,5 Kilogramm 0,90 „

2 . bei Rot . und Damwild
8) für Rücken und Keule (Ziemer und Schlegel)

für 0,5 Kilogramm . 2,10 *
b)  iür Blatt oder Bug für 0.5 Kilogramm . . 1,50 „
c ) für Ragout oder Kochfleisch' für 0,5 Kilogramm 0,70 „

3 . bei Wildschweinen
A . bet Deren bis ju 35 Kilogramm einschließlich j

a) für Rücken und Keule (Ziemer und Schlegel)
für 0 .5 Kilogramm . 2,50 -

b) für Blatt oder Bug für 0,5 Kilogramm . 1,80 „
c) für Ragout oder Kochfleisch für 0,5 Kilo¬

gramm . 1,00 „
B . ifi Tieren über 35 Kilogramm

a) für Rücken und Keule (Ziemer und Schlegel)
für 0 .5 Kilogramm . 2,00 #

b) für Blatt oder Bug für 0,5 Kilogramm . 1,50 H
c) für Ragout oder Kochfleisch für 0,5 Kilo¬

gramm . 1,00 ,
4 . bei Hasen

a ) mit Balg , daS Stück . 6,00 „
b ) ohne Balg , daS Glück . 5,70 „

5 . bet wilden Kaninchen
a ) mit Balg , daS Stück . . . , . 1,80 »
b ) ohne Balg , das Stück . 1,70 „

6 . bei Fasanen
a ) Hähne , da? Stück. ' .5,25 „
b ) Hennen , daß Stück . 4,25 *
Bei abweichender Festsetzung der Großhandelspreise gemäß § 3

der B rordnuua über die Regelung der Wildpreise vom 24 . August
1916 (R ichs Gesetzt»!. S . 959 ) kann eine angemessene Aenderuog
dieser Satze eintreten.

III . Diese Bestimmung tritt mit dem Tage der Verkündung in
Kraft . Die Bekanntmachung über die Festsetzung der Preise für
ÜB Ib vom 30 . Dezember 1915 (ReichS-Gesttzbl . S . 851 ) tritt mit
de« gleichen Tage außer Kraft.

Kerli « , den 17. September 1916.
Der Prästdewt de * Hrieg *eruLhrrrngs « mte « . von Batocki.

'—"" f* * 1 * —» . ■ ■■ ■ — >- — » -
Roch in höherem Grade als im vergangeuen ist eS io diese«

Jahre von Wichtigkeit , die zu erwartende Eich- , Buch- und Roß-
k,istanteo « ast zur Erleichterung der Viehhaltung und zur Milderung
deS herrschenden empfindlichen Mangel ? an Oel in jeder möglichen
Weise auSzunutzen.

Die Königliche Regierung wolle der wichtigen Angelegenheit
ihre volle Aufmerksamkeit schenken und sofort alle zur Erreichung
des gesteckten Zieles erforderlichen Vorbereitungen treffen insb -
sondere die in Frage kommenden Ortkbeamten mit eingehender An¬
weisung versehe« .

Die in meinem Runderlassen vom 7. August 1915 — IH
5827 , I A III e 12541 — und vom 14 . September 1915 — 1U
6757 , IA III e 13625 — für daS Hammeln «sw. der genannte»

Früchte erteilten Anweisungen , auf die ich verweise , find im Jo»- 2
meinen auch für daS laufende Jahr zu beachten

Ja einzelnen Punkte » werden ste, wie folgt , ergänzt oder »z,
geändert : -

1. Wege « der EintriebeS von Schweinen «ad anderem Vieh in
die mosttragenden Buchenbestände und wegen deS Sammeliz
von Bucheckern zum Zwecke des Verfüttern - behalte ich « st
vor , besondere Bestimmungen zu treffe«

2.
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DaS Sammeln der Früchte kann entweder wie im Vorjahre Mellöl
für Rechnung der Verwaltung oder auf Grund unentgeltlich iDopp
— unter Umständen unmittelbar von den Förstern>  abz «. Kerl
gebender Erlaubnisscheine erfolge ». ' LetzterenfallS können die latster
gesammelten Flüchte nach de» Ermessen der Königllcheo Ae.
gierun « den Sammler « überlassen oder gegen Zahlung eine;
angemessenen SammellohneS für die Forstverwaltung ganj
oder teilweise in Anspruch genommen werden.
Ich ermächtige die Königliche Regierung , auch Eicheln , Buch.

Ich
|ife des

eckern und Roßkastanien , die in der Umgebung der Staat ?- ^ W
zens A
cht.
West,

Vom

fv ' streviere gesammelt worden find,, namentlich da für Rech,
nnng der Staatskasse auzukaufe , und zur demnächftig»
vorschriftsmäßigen Verwendung aufzubewahreu , wo er in
a deren nahe gelegenen Aboahmestellen fehlt.

4 . ES wird dringend empfohlen , die Bucheckern nicht ausschließlich
durch da « mühsame und zeitraubende Auflesen vom Bade,,
sondern auch durch da » Abklopfen der Aeste, namentlich voipoer na
Ravdstimmeo , mit umwickelten Aexte« und durch AbschlgzeiMabe
mit Stangen auf untergebreitete Tücher oder aus de» vorher
von Laub befreiten nackten Boden zu gewinnen.

Ist die Laubdecke eine? Bestandes nur schwach, so km
auch in Frage komme«, ste vor dem Abfall der Früchte «t-
sammenzukehreo und dadurch daS spätere Sammeln per Früchte
zu erleichtern.
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Endlich kann auch daß Zusammenfegeo deS Laustes mit in N
den Bucheckern und nachfolgender AuSfondern der Früchie
durch Werfen und Siebe « — hierzu ist ein gröberes und ei,
feineres Sieb erforderlich , von denen jenes die Buchelu Helft
den feineren Beimengungen durchläßt , diese» die reine Buch!
znrückhält — das Sammet « sehr fördern

Kuhn
in N
Nied«
hause
und!

5 . Für das Sammeln werden fast nur Frauen und Kinder i, ü i« N
Betracht kommen.

ES steht erfreulicherweise zu erwarte », daß der Hm ) tn A
Minister der geistlichen und UnterrichtS .Angelegrnheiteu mich
in diesem Jahre die Schulkinder zur Teilnahme an dn
Sammelarbeit nach Bedarf beurlanste » lassen wird . Weit »!
besondere Mitteilung hierüber behalte ich mir »or . Gegeb» i) in Dl
enfaOS wolle die Königliche Regierung von der Berwendu »!
von Schulkindern möglichst ausgedehnten Gebrauch mach»
und die OrtSbeamten anweisen , daß ste sich »er sammelnd !»
Jugend während ihre » Aufenthalt » im Walde auf da» Für¬
sorglichste anoehmcv , damit niemand zu Schaden kommt.

6 . Die Zahlung de» SammellohneS kan« «ach Maß oder »ai
Gewicht erfolgen.

Die Preise , zu denen die Eicheln und Roßkastanien b»
der SezugSveretnigung der deutsche« Landwirte werden über¬
nommen werden , stehen noch nickt fest. Für Eicheln ö«l
Roßkastanien dürften aber mit Sicherheit nicht geringere Preiß
als im Vorjahre, da« find für lufttrocken Eicheln 19 Mk. u«d
für lufttrockene Roßkastanien 15 Mk . für je 100 kg «rziblt
werden . Die lufttrockenen Bucheckern werden vom Kriegt ««!'
schuß für pflanzliche und tierische vele «nd Fette übernomm»
der sich bereit erklärt hat , 60 Mk für 100 kg zn zahlen.

Wettere Mitteilungen hierüber behalte ich mir vor.
7. Die Sammellödne sind allen Sammlern , insbesondere also

auch den Schulkindern , gleichmäßig in solcher Höhe zu
währen , daß sie znsammen mit den für Reinigen , Ablüft»
Aufbewahren , Pflege und Berbringeo der Früchte nach d» W füh
nächsten Bahnstation der Verwaltung entstehenden Wetter»
Kosten hinter den zugestchertcu Höchstpreisen nicht wesentlih unbener
Zurückbleiben oder diese auch ganz erreichen.

8 . Von Wichtigkeit ist, daß de» Sammlern die Ablieferung W
Früchie durch Einrichtung zahlreicher , in der Nähe der «uU* *en ®<

Bei

»ilkb

scheid
in Hi
Pütst

traut
Elsof
in «
gand«

) in rr
in n
dach,

) in W
Berzb
in G
West

Ar
FürW-st

Nacht
Schmid

Lerwai

dom 3
vom

entbiet
Wie,

tragenden Bestände gelegener Abnahmestellen erleichtert «st
der Sammellohn möglichst ebendort alsbald «ach der Abnah »"
gezahlt wird . „

Den mit der AnSzahlnng der Sammellöhne betraute» '« U»» g
Personen müssen zu dem Zweck die erforderlichen Bar * ltt«
rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden.

Ich nehme an , daß mit dem Geschäft de» Auszahl'
iu der Regel die Vorarbeiter der betreffenden Förster wer»'
beauftragt werden könne» .

9 . In betreff deS EinfommeloS von Eichel» durch Forstir«
für den eigenen wirtschaftlichen Bedarf verbleibt eS bei
Vorschrift meines RunderlaffeS vom 14 . September 1915
III 6757 , 1A 111e 13625
Ich hoffe, daß es möglich fein wird , sowohl den beteilW

Beamte » als auch den Sammler » seinerzeit einen Teil der aut itl
gesammelten Büchel » gewonnenen Oelr » und Oelknchen« , « übel'
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n Die Entscheidung hierüber steht noch aus. Sobald sie er.
jjen ist, wird hierzu « eitere Verfügung ergehen.

Auch darüber bleibt die Bestimmung noch Vorbehalten, ob von
gesammelten Eicheln und Roßkastanien an die in der Umgebung

, ValdeS wohnenden Btehhalter zur Befriedigung ihres Wirt.
I ftltchen Bedarfs abgegeben werden darf.

Bis zum 5. Januar 1917 ist mir sozuzeigeu, welche Mengen
E-cheln, Bucheckern und Roßkastanien gesammelt, und welche
mellöhne und sonstige Kosten durchschnittlich für je Hektoliter

lDoppelzentner der verschiedenen Früchte verausgabt worden sind.
Oerlt » , den 12. September 1916.

ntsterin « für Landwirtschaft . Domänen und Forste » .
Freiherr von Scborlemer.

Betr . : Die Verhinderung des Verderbens
von Obst.

Ich mache darauf aufmerksam, .daß meine Verfügung am
des Kreisblatts betr. Beschlagnahme von Obst, wonach die

en Bürgermeister berechtigt sind, zur Verhütung des Ver¬
dens Ausnahmen zuzulassen, sich auch auf Fallobst (Aepfel)

Westerburs , den 29 September 1916.  Der Kandrat.
Bekanntmachung

vom 2. Oktober 1916 ab haben bis auf weiteres die Ein-
ich von"er nachstehender Gemeinden ihren Bedarf an Fleischwaren nach
schlaget>hgabe der vorhandenen Vorräte und gegen Abgabe von ReichS-

ltmarken in den unterstrichenen Orten zu decken:
i) In Westerburg die Gemeinden Westerburg, Gersbafen, Sain¬

scheid. HolbS, Hergenroth. Winnen, Stahlhofen, Pottum,
i) in Cabe « die Gemeinden Cadcn, Brandscheid, Härtlingen,

Kölbingen, Elbingen, Mähren,
i) in Katsteabach die Gemeinden Rothenbach und Obersain.

IeS «>t h in Meibenhalz » die Gemeinden Weidenhahn, Ewighausen,
FMe Kuhnhöten. Arnshöfen. Rtedersain, Düringen.
und eite) in Wrnbt die Gemeinden Meudt, Dahlen, Zehnhausenb. W.,
ln nest

Buche!
Niederahr, Oberahr, Ettinghauseo, Sainerholz, Hahn. Ehring-
hauscn, Eisen, Herschbach, Goldhausen, Ruppach, Großholbach
und Kleinholboch.

»der ii in Wallmerod die Gemeinden Wallmerod, Girkenroth, Salz,
Bilkheim, Steinefreoz, Girod, MolSberg und Berod,

r Heu) in Uentershausru die Gemeinden Nentershausen, Heilher-
e« „ich schnd, Görgeshausen, Nomborn und Niedererbach.

Hunan der) in Hnndsange « die Gemeinden Hundsangen, Obererbach,
Weite»
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Pütschbach, Oberhausen und Weroth.
segebeili>in Krvn -rod die Gemeinden Rennerod. Waldmühlen. Irm¬

traut . Seck, Hellenhahn-Schellenberg, Westernohe, Oberrod,
Elsoff, Mittelhofen. Hüblingen und Neunkirchen,
in Gmmerichenhni » die Gemeinden Emmerichenhain, Wai¬
gandshain, Nister-Möhrendorf, Zehnhausenb. R-
in Kelze die Gemeinden Rehe und Homberg.

>) in Kieberrntzbach die Gemeinden Niederroßbach, Oberroß¬
bach, Salzburg und Neustadt.
in Willmenrod die Gemeinden Willmenrod, Wengenroth,
Berzhahn, Guckheim und Weltersburg,
in Gemünden die Gemeinde Gemünden.
Westerburg , den 25. September 1916.

Der Karsttzenbe des Kreis »«» sch« sse».
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Für sofortige ortsübliche Bekanntmachung ist zu forgeu.
Westerburg , den 2b. September 1916.

Der Uorsttzende des Kreisausschusse«
de« Kreise « Westerburg.

Nachdem der erkrankt gewesene DomLneureutmeister, Domänen-
_ Schmidt in Montabaur angezeigt hat, daß er sich soweit ze¬
uch bereit fühle, daß er den Dienst wieder übernehmen könne, ist ihm
vettere» Verwaltung des Dominenrentamls Montabaur und der damit
eseatlih»«denen Foistkaffe der Oberförster«! Neuhäulel und Wclschneu-

>dom 30. September d. IS . ab wieder übertragen worden,
ung tek vom gleichen Zeitpunkte ab ist der Domänevrenimeistcr Netst
er m«!i' bn Geschäften des Domänenrentamt- Montabaur uebst Fo-st-
crt 1 entbunden worden,
lhnihoie Wirsbndr « , den 25. September 1916.

, ^ KSuigliche zlegiernng.
ktrairtei'«lung für direkte Stenern. Domänen n. Forsten B.
ar- itttl

Der Kriegsanleihe zum Geleit!
Das Ergebnis der 5. Kriegsanleihe ist der zuverlässige Gradmesser

für den Glauben des deutschen Volkes au seine eigene große Zukunft.
Berlin, den 23. Sept. 1916. M. Erzberger, M. d. R.
Das Vaterland ruft auf, ihm die neue Waffe, deren es bedarf,

schmieden zu helfen. Die Antwort heißt: Hier find vir . jeder « it
seiner Kraft. Wer den Hammer rühren könnte und schlüge nicht
mit drein, wie wollte der bestehen?

Berlin, den 23. September 1916.
Wermnth,  Oberbürgermeister von Berlin.

Kennt Ihr die wahren Absichten Englands und seiner Ver¬
bündeten? Zertrümmerung und Vernichtung deS Deutschen Reiche»
ist KrtegSz-el. Helfe jedermann diese nichtswürdigenPläne zu vereiteln!

Deshalb zeichne jedermann Kriegsanleihe!
Berlin, den 24. September 1916.

Dr . Kaempf,  Präsident des Reichstages.

Gut und Blut de« Vatcrlaode! An den Fronten stießen Ströme
deS edelsten Blute? für den Schutz der deutschen Erde ; möge hin¬
ter der Front dafür der Strom beS schnöoen Mammons fließen!

Köln, den 23. Sept. 1916. Dr . Jul . Bachem-

Was die Waffe für unseren Krieger, ist da? Geld für unsere ReichS-
leitung. Wer da hat und nicht leiht, versündigt sich am Vaterlaude.

Berlin-Steglitz, den 23. September 1916.
P rosefforD r. Dietrich Schäfer.

Selbst Mammon- schnöde? Geld wirb edel, wenn er zur Waffe
wird, die wie das Schwert dazu dienen soll, da» Vaterland zu schützen.

Karlsruhe (Baden), den24. Sept. 1916. HauS Thoma.
Es geht nm Leben und Zukuust des Reiches: wer sie sichern

will, muß freudig leisten, waS die Stunde verlangt.
Berlin, den 24. September 1916.

Dr . Otto Wiemer,
Mitglied des Reichstages und der Pr . Abgeordnetenhauses.

Auszug aus den Verlustlisten.
Kaspar Schäfer, Wallmerod. Res.-Jnft .-Regt. 223, l. vrrw.
Karl Reeb, Niederroßbach, Res.-Jnft .-Regt. 223, l. verw.
Friedrich Prüfer, Neunkirchen, Res.-Jnft .-Regt. 223, l. verw.
Willy Krumm, Niederroßbach, Res.-Jnft .-Regt. 223, vermißt.
Philipp Hilgen. Westernohe, Res.-Jnft .-Regt. 223, vermißt.
August Seck, Gemünden, Landw.-Jnft .-Regt. 99, l. verw.
Peter Jung . Beeod, Res.-Jnft .-Regt. 69. leicht verw-
OSkar Sahm, Rehe, Königin-Slisabeth Regt. 3, l. verw.
AloiS Reusch, Kleinholbach, Res.-Artl. Regt. 21, l . verw.
Frauen finden bei der Eisenbahnverwaltung Beschäftigung im

Schaffner- , Weichensteller- und Bahuunterhaltungsdienst. Bewer¬
bungen sind an eine der nachstehend aufgeführteu Bahnmeistereien
zu richten: Sayn , SierShahn, Dierdorf, Altenkircheu, Hachenburg,
Westerburg. Frhl -Ritzhausen, Hadamar, Limburg 2. Montabaur
und Meudt.

Kgl . Visenbahnbetriebsamt 2, Neuwied.

X 30  Mann X
för Kergarbeit (Hauer und Schlepper) zum sofortigen Ein¬
tritt sucht

Gewerkschaft Alexandria, Höhn.

Mezugs -Scheine
welche beim Einkauf von Web -, Wirk - unv Btrickware « vor¬
geschrieben find, hält vorrätig - •-.* •Kreisblattdruckerei.



Lehrerheim- I
Geld-Lose

zu Gunsten der Allgemeinen
Deutschen Pensions -Anstalt

für Lehrer und Lehrerinnen.

k 3 .30 Mk. 6633 Geldgewinne
Ziehung am3. n. 4. November

SSÄ 2»0«00 Mk.
Ä 75000,30000,
10000,10 ä 1000 Mk.

bares Geld.

Aachener Lose
ä3 Mk.

Ziehung am 20 nnd 21. Oktober
3791 Gewinne

(Porto 15 Pf ., jede Liste 20 Pf.
versendet Glücks -Kollekte

töeinr. Deecke, Kreuznach

Zwiebeln
prima sächsische Winterware
50 Kilo m. Sack 14 Mk.
ab hier versendet unter Nach¬
nahme gegen sof. Bestellung

Knoblauch
p.Ptd . 1,20 Mk soweit Vorrat.
Jacob Stern Simon
Friedberg i . H ., Tel. 368.

Empfehle prima «e« e

holl.Heringe
(frische Sendung ) ferner

feinst gem.

KaftkMlfchilng

Empfehle feinste«

Grmkttnsuppmvlkhll fertige
W.re

^PBiUonmütfrl (sst.ao jtf.)
PMMWlM (22 llfa )

Futterhirse
Nitmmk Rhkimkim

weiß nnd rot.
Hans Bauer,

Westerburg, Neustr. 46.

Kaufmann Hans Baver
Westerburg , Neustr. 46.

(Kroppach) Bhf. Ingelbach
Fernsprecher No. 8. Amt

Altenkirchen (Westerwald)
Düngemittel

stets auf Lager.
Wegen unseren sämt¬

lichen sonstigenArtikeln
bitten wir bei Bedarf
um Anfrage.

Der Weg
zu Sieg und

frieden

es an.

Auskunft erteilt bereiwilltgst jede Bank , Sparkasse , Post¬
anstalt , Lebensversicherungsanstalt , Kreditgenossenschaft.

^garetten
direkt von der Fahi
zu Originalpreisen

100 Zig . Rleinverk. 1,8 Pfg.1,3
100 ,, „ 3 „ l,i
100 „ .. 3 .. 2,^
100 „ „ 4,2„ 2,
100 ,, „ 6,2„ 8,!_
ohne jeden Zuschlag für nei

Steuer - und ZollerhÖhune

Zigarettenfabrik“SS*
-Köln , Ehrenstr . 34.

Arbeitsbücher
sind vorrätig in der
Rreisblattdrucken

Gemeindesteuerzettk
werden bei Abnahme von
Buch ohne Preiserhöhung 1
Ort und Namen angefertigt.

Kreisblatt -Druckerei.

Feldpostschachtel
in allen Größen empfiehlt

P . Kaesberger .
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führt über die neue Kriegsanleihe! Es
ist die Pflicht eines jede« Dentschen,
nach Kräfte« z« einem volle« Erfolg
der Anleihe beizntragen. Nicht ge¬
ringer als früher darf diesmal das
Ergebnis der Anleihe fein. Jeder ge¬
denke der Dankesschuld an die drantze»
kämpfende« Getreuen, die für «ns Da-
heimgeliebene täglich ihr Leben wage«.
Anch ans die kleinste Zeichnung kommt
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